
Versetzung in die Qualifikationsphase
(Sek. I –Verordnung, § 45)

- in jedem Fach mindestens ausreichende
Leistungen oder

- höchstens eine mangelhafte Leistung und 
Ausgleich durch eine befriedigende
Leistung in der jeweiligen Fächergruppe

- Warnung  etwa 8 Wochen vorher
-



GOSTV 2008
(Übergang zum 12-jährigen Abitur)

• Klasse 10 = „Einführungsphase“

• es gilt aber die Sek. I-Verordnung

• Klassen 11 und 12 = „Qualifikationsphase“

• Leistungskurse erst ab Klasse 11

• Belegverpflichtungen (Q-Phase): 
mindestens 32 GK + die 8 LK

• 3 schriftliche + 1 mündliche Prüfung



Pflichtbelegungen in der 
Einführungsphase

- Fortführung der Fächerbelegung aus 
Klasse 9

- Wahlpflichtunterricht weitergeführt 
(3. Fremdsprache, Informatik, 
Psychologie) 

- weitere WP - Angebote
- kein LER mehr



Pflichtbelegungen in der 
Qualifikationsphase

(2 Leistungskurse + 8 Grundkurse)
De, 1.FS, 2.FS,
Ku oder Mu, 
Ge, Ek oder PB oder Ps, 
Ma, 
zwei aus: Ph, Ch, Bi, If
Sp



Leistungskurse

erster LK:
eines der Fächer: Deutsch oder 
Mathematik oder eine weitergeführte 
Fremdsprache

zweiter LK:
ein beliebiges anderes Fach aus dem 
Fächerkanon der Schule,
(die personellen und organisatorischen 
Voraussetzungen müssen gegeben sein!)



Klausuren in der Einführungsphase

= Klassenarbeiten gemäß

VV zur Änderung der VV 
Leistungsbewertung (Sek. I)

(vom 8.10.2008)



Klausuren Klasse 10
(im Schuljahr)

Fach              Anzahl       Dauer (Min.)
De 3 – 4 45 – 135
Ma 3 – 4 45 – 135
FS 3 – 4          45 – 90
Wp ab Kl. 7   0 – 4          45 – 90
Sonstige 0 – 1 45 – 90 



Klausuren in der Qualifikationsphase
(§ 12 GOSTV 2008)

1. + 2. Halbjahr: (Jahrgang 11)
• Deutsch,  2 Fremdsprachen, eine 

Gesellschaftswissenschaft, Mathematik, eine 
Naturwissenschaft sowie gegebenenfalls  einem 
weiteren (schriftlichen) abiturrelevanten Fach

• LK 135Minuten, GK 90 Minuten

3. + 4. Halbjahr: (Jahrgang 12)
• nur in den gewählten schriftlichen Abiturfächern



Klausuren im Jahrgang 12

im 1. Halbjahr je eine LK - und die   
GK - Klausuren unter 
Abiturbedingungen              

(Dauer, Anforderungen und 
Auswahlmöglichkeiten)

GK: 210 Minuten (180 + 30)
LK: 270 Minuten (240 + 30)



Andere Leistungsnachweise
in der Qualifikationsphase 

In jedem Klausurfach kann eine Klausur  
pro   Schuljahr durch einen                                   
Anderen Leistungsnachweis                           

ersetzt werden.

Nicht die Klausur unter Abiturbedingungen 
in 12/1!



Andere Leistungsnachweise
in der Qualifikationsphase II

„...sind einzelne herausgehobene Leistungen, die den 
Anforderungen einer Klausur vergleichbar sind und 
gleichgewichtig an deren Stelle...Berücksichtigung 
finden.“
„Bei vorwiegend praktischen und gestalterischen 
Leistungen müssen auch ausreichende theoretische 
Anteile enthalten sein.“



Rechenbeispiel Abitur mit und ohne 5. Komponente

Abifach einfach fünffach vierfach
(ohne 5. K.) (mit 5. K.)

I) Deutsch 10 50 40
II) Englisch 10 50 40
III) Biologie 10 50 40
IV) Geschichte 10 50 40

Summe 200
V) Kunst 10 40

Summe 200
Beide Varianten ergeben die gleiche Punktsumme.
Die zusätzliche Arbeit hat sich nicht wirklich gelohnt!



Abifach einfach fünffach vierfach
(ohne 5. K.) (mit 5. K.)

I) Deutsch 08 40 32
II) Englisch 08 40 32
III) Biologie 08 40 32
IV) Geschichte 08 40 32

Summe 160
V) Kunst 10 40

Summe 168
Es ergibt sich ein effektiver Punktgewinn von 8 Punkten!
Fazit: Je größer der Leistungsunterschied zwischen den 

vier Pflichtprüfungen und der 5. Komponente ist, 
desto wirksamer wird die Bewertung der 5. 
Komponente!



Klausurbewertung I

Bei der Bewertung schriftlicher Arbeiten 
sind Verstöße gegen die sprachliche 
Richtigkeit in der deutschen Sprache 
und gegen die äußere Form angemessen 
zu berücksichtigen. Gehäufte Verstöße 
führen zur Absenkung der Leistungs-
bewertung um bis zu zwei Notenpunkte...

VV LRS beachten!



GK Klausur:       25%      (eine)  

LK Klausuren:    50%     (zwei)

( GOSTV 2008 § 11 (1))

(Einführungsphase: 25%     1. Änderung der VV 
Leistungsbewertung 2009)

Anteil der Klausuren an der 
Gesamtwertung des Halbjahres



Das Abitur

Grundkurse                                                      
24Halbjahreskurse in einfacher Wertung 

(einschließlich 12/II Wertung des 3. + 4. Abi-Faches)

Leistungskurse                                                  

8 Halbjahreskurse (11/I bis 12/II) in doppelter Wertung

Abiturbereich                                                   

4 Abiturprüfungen in fünffacher Wertung*



Abiturprüfungsfächer (I)

vier Komponenten,

davon drei schriftliche und eine mündliche

Zusätzlich kann eine Besondere Lernleistung 
eingebracht werden (5. freiwillige Prüfung)



Abiturprüfungsfächer (II)

.. müssen allen drei Aufgabenfeldern 
entstammen

.. es müssen zwei aus Deutsch, Mathematik 
und Fremdsprache schriftliches Prüfungsfach 
sein 

.. Sport kann nicht (schriftliches) Prüfungs-
fach sein



Prüfungsfächer (III)

Wertung im Abitur:

bei vier Prüfungen: fünffach
* bei fünf Prüfungen: vierfach



Mindestanforderungen für den Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife (I):

Leistungskursbereich:
- kein Kurs mit null Punkten                                     
- in höchstens zwei Kursen weniger als 5 Punkte                        
- insgesamt 80 Punkte (8 LK in doppelter Wertung) 

Grundkursbereich:
- kein Kurs (von den 24 ) mit null Punkten                       
- höchstens 4 Kurse mit weniger als 5 Punkten                       
- insgesamt mindestens 120 Punkte



Mindestanforderungen für den Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife (II):

Abiturbereich:

- mindestens in zwei, bei einer fünften Abitur-

prüfung in drei Prüfungsfächern, darunter ein 

LK, mindestens jeweils 5 Punkte in der Prüfung, 

- insgesamt mindestens 100 Punkte



Auslandsschuljahr I

(nur in 10 oder 11!)

Beratungsgespräch mit Oberstufenkoordinator 
notwendig!

Antrag mit Formular (Formblatt) an Schulleiterin 
(Genehmigung durch Schulamt)

Die Schule kann wegen notwendiger Planungs-
sicherheit Fristen für die Antragstellung vorgeben!

(März/April)  



„Nach Rückkehr wird die Schullaufbahn in der 
Regel in der Jahrgangsstufe fortgesetzt, die der 
zuletzt abgeschlossenen Jahrgangsstufe folgt…“

(GOSTV 2008 § 4)

Voraussetzungen für eventuelle Anrechnung: 
Einzelgespräch!

Die Entscheidung über die Anrechnung des 
Schulbesuchs im Ausland trifft die 

Schulleiterin.

Antrag! Beratungsgespräch beim 
Oberstufenkoordinator!

Auslandsschuljahr II



Latinum
• mindestens 4-jähriger aufsteigender 

Pflichtunterricht, am Ende mindestens 5 
Punkte (Note 4)oder:

• nach 3 Jahren aufsteigendem Pflicht-
unterricht gesonderte Prüfung (mdl. + schr.)
oder:

• bei Neubeginn in der Einführungsphase: 
Abiturprüfung (mdl. oder schr.)

Der Erwerb des Latinums wird getrennt vom 
Zeugnis bescheinigt!


